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Grund der Änderung 

 

Die Planungsfläche war bereits Bestandteil des Bebauungsplanes mit integriertem Grünord-

nungsplan Gewerbegebiet Jollinger Feld. 

Aufgrund eines Altlastenverdachts war die Fläche trotz bester ortsplanerischer Gegebenhei-

ten jedoch nicht als Gewerbegebiet, sondern als Grünfläche / Sukzessionsfläche ausgewie-

sen. Mit Bescheid vom 25.11.2019 (siehe Anhang) wurde die Altlastenverdachtsfläche je-

doch aus dem Altlastenkataster entlassen. Somit kann der Bereich nördlich des Fuß- und 

Radweges ebenfalls als Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO ausgewiesen werden. 

 

 

Lage und Größe 

 

Das unbebaute Grundstück des Marktes Bad Endorf (Fl.Nr. 2832/14) mit einer Fläche von 

1.637 qm liegt zwischen der Straße Handwerkerpark und der Bahnstrecke der Chiemgauer 

Lokalbahn Bad Endorf - Obing. Es ist bereits im Norden, Süden und Westen von Gewerbe-

gebiet umgeben. 

Der räumliche Geltungsbereich der dritten Bebauungsplanänderung umfasst ca. 1.966 qm. 

 

 

Art der Änderung 

 

Aus vorgenannten Gründen wird die Fläche nun als Gewerbegebiet ausgewiesen. Die Er-

schließung ist bereits vollständig vorhanden. 

 

Aufgrund bisheriger Erkenntnisse aus der Bebauung des bestehenden Gewerbegebietes 

und in Anlehnung an den anschließenden Bebauungsplan Nr. 53 "Handwerkerpark Süd" 

wurden folgende Änderungen in der Planung vorgenommen: 

� Die Wandhöhe wurde auf 9 m angehoben, für freistehende betriebliche Wohngebäude 

auf 6,2 m (ortsplanerisch vertretbar, da bessere Nutzungsmöglichkeit auf gleicher Flä-

che). 

� Die Firsthöhe wurde auf 12 m geändert (ortsplanerisch vertretbar, da bessere Nut-

zungsmöglichkeit auf gleicher Fläche). 

� GRZ und GFZ wurden angepasst (GRZ 0,7, GFZ 1,5). 

� Eine Kontingentierungsfläche für Emissionen wurde festgesetzt. Zudem wurden aus der 

Schalltechnischen Untersuchung Festsetzungen durch Text und Hinweise durch Text 

aufgenommen. 
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� Aufnahme von Hinweisen durch Text den Naturschutz betreffend. 

 

Zudem wurde die Planung auf einem aktuellen UTM32 Katasterauszug dargestellt. 

Entsprechend den Vorgaben des Landratsamtes Rosenheim, Sachgebiet Wasserrecht und 

Wasserwirtschaft, wurden zwei Grundwassermessstellen dargestellt und zusätzliche Fest-

setzungen durch Text dazu getroffen. Die sonstigen Festsetzungen bleiben unverändert. 

Als Hinweise wurden mehrere Gasleitungen dargestellt. 

 

 

Änderungsverfahren 

 

Die Änderung wird nach § 13 BauGB durchgeführt. Deshalb wird von der Umweltprüfung 

nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe 

nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 

sind, abgesehen (Vereinfachtes Verfahren). 

 

 

Bad Endorf,        Rosenheim, 05.10.2021 

 

 

Alois  L o f e r e r 

Erster Bürgermeister       Huber Planungs-GmbH 

 

 

Anlagen 

 

� Landratsamt Rosenheim, Bescheid vom 25.11.2019, Az. 34-1783 Si 

Entlassung aus dem Altlastenverdacht 

� RSE Rhein-Sieg Eisenbahn GmbH, Stellungnahme vom 14.04.2021 

� Wasserwirtschaftsamt Rosenheim, Stellungnahme vom 12.04.2021 (Auszug) 

Fachliche Informationen zu Altlasten und Grundwassermessstellen 

� C. Hentschel Consult Ing.-GmbH, Freising 

Schalltechnische Untersuchung vom 11.08.2021 
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Vollzug des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG); 
Altablagerung von Hausmüll und Bohrschlamm in Jolling Fl.Nrn. 257/9, 28/32/14, 257/37, 
257/29, Gemarkung und Markt Bad Endorf Amtsermittlung –ABuDIS 18700024 

Anlagen 
1 Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Rosenheim vom 28.02.2019 in Ablichtung 
1 Stellungnahme des Staatlichen Gesundheitsamtes vom 25.03.2019 
1 Stellungnahme vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 15.05.2019 

Das Landratsamt Rosenheim erlässt folgenden 

B e s c h e i d :

1. Entlassung aus dem Altlastenverdacht 

Die Altlastenverdachtsfläche „Ablagerung von Hausmüll und Bohrschlamm in Jolling“, auf 
den Grundstücken Fl.Nrn. 257/9, 28/32/14, 257/37, 257/29, Gemarkung und Gemeinde Bad 
Endorf,  Altlastenkataster-Nr.18700024, wird als nutzungsspezifisch saniert aus dem 
Altlastenverdacht und aus dem Altlastenkataster entlassen. 

2. Nebenbestimmungen 

2.1 Wesentliche Nutzungsänderungen, die einen Eingriff in den Untergrund erfordern, sind 
untersagt.  
(Davon ausgenommen sind oberflächennahe Eingriffe, die zu einer Verbesserung der 
Schutzfunktion der Deckschicht führen bzw. den Eintrag von Niederschlagswasser reduzieren. 
Hierzu zählen u. a. das Aufbringen von bindigem Boden oder eine (teilweise) Versiegelung der 
Fläche.) 

2.2 Niederschlagswasser darf im Bereich der oben genannten Grundstücke 
keinesfalls versickert werden. 
Ein ausreichend großer Abstand zur Verfüllung ist einzuhalten. Das Wasserwirtschaftsamt 
sowie das Landratsamt sind in diesem Falle zu beteiligen. 
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2.3 Für den Fall, dass eine Nutzungsänderung und damit verbundener Aushub unumgänglich ist, 
ist dies zunächst mit dem Wasserwirtschaftsamt und dem Landratsamt, Sachgebiet 
Bodenschutz, abzustimmen. Der Aushub muss dann nach abfallrechtlichen Vorschriften 
beseitigt werden. Diese Eingriffe müssen von einem fachlich geeigneten Ing.-Büro 
(Sachverständiger nach §18 BBodSchG) begleitet, überwacht und dokumentiert werden. 

2.4 Die drei Grundwassermessstellen müssen bis auf weiteres erhalten bleiben und für Messungen 
bzw. Untersuchungen zur Verfügung stehen.  

2.5 Bei Änderung der landwirtschaftlichen Nutzung (Grünland und gartenbaulich) ist das Amt für 
Landwirtschaft, Ernährung und Forsten zu beteiligen. 

3. Kostenentscheidung 

3.1 Dieser Bescheid ergeht kostenfrei. 

G r ü n d e : 

1. Sachverhalt  

Bei dieser Altlastenverdachtsfläche handelt es sich vermutlich um eine ehemalige 
Kiesgrube, die bereits um 1940 / 1950 betrieben und nach Beendigung der Ausbeute als 
Verfüllstelle genutzt wurde. Der historischen Erkundung zur Folge wurde neben Hausmüll, 
Sperrmüll und verschiedenen mineralischen Abfällen auch Bohrschlamm aus zwei nahe 
gelegenen Erkundungsbohrungen für Erdöl (Bad Endorf und Bergham) verfüllt. 

Die Verdachtsfläche weist eine Gesamtfläche von ca. 3.000m² auf und erstreckt sich über 
vier Grundstücke mit den Fl.-Nrn. 2832/14, 257/29, 257/9 und 257/37. Ungewöhnlich für 
eine Kiesgrube ist deren Geometrie: Bei einer Nord-Süd-Ausdehnung von insgesamt ca. 
200 m, ist sie im vermuteten Hauptverfüllbereich nur etwa zwischen 15 und 25 m breit, da 
sie zwischen einer Bahnstrecke und einer Straße angelegt wurde.  

Im Zuge mehrerer Baugrunderkundungen in den Jahren 2000, 2008 und 2012 wurden  
Auffüllungen festgestellt.  

Nun wurde die Fläche orientierend untersucht, um festzustellen, ob sich der 
Gefahrenverdacht erhärtet. 

Die Bewertung der Untersuchungen gemäß § 8 Abs. 1 Bundesbodenschutz- und 
Altlastenverordnung wurde vom Wasserwirtschaftsamt Rosenheim mit Schreiben vom 
28.02.2019 für den Wirkungspfad Boden – Gewässer(Grundwasser) und vom Staatlichen 
Gesundheitsamt mit Schreiben vom 25.03.2019 und vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten mit Schreiben vom 14.05.2019 vorgenommen.  

2. Rechtliche Würdigung 

2.1 Zuständigkeit 
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Das Landratsamt Rosenheim ist für den Erlass dieses Bescheides gemäß Art. 10 Abs. 2 
Satz 1 des Bayerischen Bodenschutzgesetzes -BayBodSchG- sachlich und nach Art. 3 
Abs. 1 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes -BayVwVfG- örtlich zuständig. 

2.2 Entlassung aus dem Altlastenverdacht 

Gemäß Nr. 4.1.5 der Verwaltungsvorschrift zum Vollzug des Bodenschutz- und Altlasten-
rechts in Bayern -BayBodSchVwV- hat das Landratsamt als zuständige Kreisverwaltungs-
behörde unter Einbeziehung der zuständigen Fachbehörden den Abschluss einer Sanierung 
oder die anderweitige Entlassung einer Fläche aus dem Altlastenverdacht durch Bescheid 
festzustellen, nachdem der zur Sanierung Verpflichtete die Ergebnisse der Sanierung vor-
gelegt hat. Der Entlassungsbescheid stellt eine sonstige Anordnung gemäß § 16 Abs. 1 des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes -BBodSchG- dar. 

Mit den oben genannten Untersuchungen wurde der Sachverhalt ausreichend dokumentiert.  

Das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim hat dazu aus fachlicher Sicht für den Pfad Boden -
Gewässer(Grundwasser) folgende Schlüsse gezogen: 

Die Altlastenverdachtsfläche wurde bei der orientierenden Untersuchung (OU) getrennt für 
jedes Grundstück betrachtet. 

Die Laborergebnisse von Bohrung 1 weisen von allen vier Bohrungen die geringsten 
Schadstoffkonzentrationen auf. Es ergaben sich Hilfswert- HW1-Überschreitungen bei den 
Parametern MKW, PAK und Blei. Einmalig liegt auch die PAK-Konzentration von 45 mg/kg 
über dem HW-2 von 25 mg/kg.  

Im Eluat liegt der PAK-Gehalt in zwei Proben des Auffüllbereiches geringfügig über dem 
Prüfwert für Sickerwasser, ansonsten sind die Proben im Eluat unauffällig. 

Die potentiell vorhandenen Schadstoffmengen auf diesem Grundstück werden als sehr gering 
eingestuft. Es wird ein sehr geringer Schadstoffaustrag Richtung Grundwasser erwartet. Zusätzlich 
positiv wirken hier die grundwasserschützenden Deckschichten 
Aufgrund dieser Überlegungen wird in diesem Bereich der Verfüllung bei keinem Parameter von 
einer Prüfwertüberschreitung für Sickerwasser am Ort der Beurteilung ausgegangen. 

Die Bohrung B2 dagegen ist hinsichtlich ihrer Schadstoffgehalte deutlich auffälliger. Alle 
Proben aus der Auffüllung weisen mehrfache HW-1 und HW-2-Überschreitungen auf. Bei 
den organischen Parametern sind es die MKW, deren Konzentrationen in allen fünf Proben 
über dem HW-1 liegen. Die PAK-Gehalte liegen in zwei Proben über HW-1, einmal wird mit 
31 mg/kg auch der HW-2 überschritten. 
Bei den anorganischen Parametern ergeben sich ebenfalls ein- bis mehrfache HW-1- und 
HW-2-Überschreitungen, die sich über alle Auffüllhorizonte verteilen. Über HW-1 liegen die 
Gehalte der Parameter Antimon, Arsen, Barium, Blei, Chrom, Quecksilber und Zink. Der 
HW-2 wird bei Arsen (66 und 110 mg/kg / HW-2 = 50 mg/kg) und Blei (670 mg/kg / HW-2 = 
500 mg/kg) überschritten.  

In den darunter folgenden drei Sohlproben steigt die Barium-Konzentration jeweils auf 4.600 
mg/kg, 6.200 mg/kg und 1.600mg/kg an. Alle anderen untersuchten Parameter der 
Sohlproben sind unauffällig. 

Im Säulen-Eluat ergibt sich oberflächennah bei den PAK mit 2,4 µg/l eine deutliche 
Überschreitung des Prüfwertes von 0,2 µg/l. Leider wurde dieses Ergebnis in keiner tieferen 
Probe verifiziert. Im mittleren Auffüllbereich übersteigen die Eluat-Gehalte von Barium und 
Blei den jeweils gültigen Prüfwert. In der Eluat-Bestimmung einer tieferen Probe ergeben 
sich keine Prüfwertüberschreitungen mehr.  
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Für diesen Bereich wird festgestellt, dass gemäß der Feststoffanalysen ein hoher Schadstoffvorrat 
anzunehmen ist.  
Die Eluat-Untersuchungen zeigen aber, dass diese gut in der Bodenmatrix gebunden sind. Folglich 
wird von einem deutlich reduzierteren Schadstoffaustrag Richtung Grundwasser ausgegangen. 
Günstig wirken auch hier die Grundwasser schützenden Deckschichten. In der etwa fünf Meter 
langen Strecke von der Deponiesohle bis in den gesättigten Bereich kann ein zusätzlicher 
Schadstoffrückhalt  und -abbau stattfinden. 
Aufgrund der häufigen HW-1- und insbesondere auch HW-2-Überschreitungen bei den Parametern 
MKW, PAK, Arsen, Barium und Blei wird für diese Teilfläche eine Prüfwertüberschreitung am Ort 
der Beurteilung trotzdem nicht ausgeschlossen. 

Das Analysenergebnis für Bohrung B3 zeigt insgesamt wieder eine etwas geringere 
Belastung. HW-2 treten im Feststoff nicht auf. HW-1-Überschreitungen dagegen gibt es in 
allen Auffüllhorizonten. Die MKW-Gehalte liegen in allen Auffüllproben über HW-1. Die 
Parameter PAK, Arsen, Barium, Blei und Chrom überschreiten ihn vereinzelt. Die Sohlprobe 
ist unauffällig. 

Im Eluat fallen die hohen PAK-Werte auf, die mit 3,9 µg/l und 14 µg/l den Prüfwert für 
Sickerwasser deutlich übersteigen. Alle anderen Eluat-Werte liegen unterhalb der Prüfwerte 
bzw. der Bestimmungsgrenze.  

Der Schadstoffvorrat ist hier sehr heterogen. Das Emissionspotential für dieses Grundstück wird 
insgesamt zwischen gering und mittel eingestuft. Die Deponiesohle grenzt an den 
wassergesättigten Bereich, so dass hier keine Deckschichten vorhanden sind. Die Schutzfunktion 
entfällt. 

Eine Prüfwertüberschreitung am Ort der Beurteilung insbesondere für die MKW und PAK kann 
nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

In Bohrung B4 fällt eine oberflächennahe HW-2-Überschreitung bei den Parametern MKW 
(1.500 mg/kg und 1.100 mg/kg) und PAK (mit 190 mg/kg und 200 mg/kg erheblich) auf. Die 
Naphthaline sind ebenfalls etwas erhöht und liegen über HW-1. Diese Belastung setzt sich 
in der Tiefe nicht mehr fort. Alle anderen Parameter liegen in dieser Bohrung unter HW-1. 
Die Sohlprobe ist ebenfalls unauffällig. 

Analog zum Feststoff ist auch das Säulen-Eluat bei den PAK erhöht. Oberflächennah wird 
mit 21 µg/l der Prüfwert von 0,2 µg/l etwa um das Hundertfache überschritten. In einer 
tieferen Probe liegt der PAK-Gehalt von 0,62 µg/l dann nur noch knapp über dem Prüfwert. 

Die Analyse der Feststoffproben aus den Bohrungen für die Grundwassermessstellen ergab 
keine Auffälligkeiten. Alle untersuchten Parameter unterschreiten den HW-1. 

Durch die wenigen Hilfswertüberschreitungen wird nur ein geringer Schadstoffvorrat und somit 
auch ein geringes Emissionspotential zugewiesen. 
Auf diesem Grundstück wird für keinen Parameter eine Prüfwertüberschreitung am Ort der 
Beurteilung erwartet. 

Bei Heranziehung der Ergebnisse der Auffüllung hat sich in Summe für das Gesamtareal der 
Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung bei Durchführung einer Sickerwasserprognose 
zumindest bereichsweise erhärtet.  
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Da sich zwischen Zu- und Abstrom jedoch keine wesentlichen bzw. schädlichen Veränderungen 
des Grundwassers ergeben,kommt das Wasserwirtschaftsamt, insgesamt zu dem Schluss, dass 
trotz bereichsweiser Erhärtung des Verdachtes einer schädlichen Bodenveränderung die 
schadstoffhaltigen Verfüllungen letztlich zu keiner nachteiligen Veränderung der 
Grundwasserqualität führen. Weitere Handlungen / Untersuchungen sind somit aus Sicht des 
Wasserwirtschaftsamtes derzeit nicht erforderlich.  

Das Staatliche Gesundheitsamt, Rosenheim, wurde beteiligt und teilte mit Schreiben vom 
25.03.2019 mit, dass keine weiteren Maßnahmen für den Wirkungspfad Boden-Mensch 
notwendig seien. Ebenso das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit Schreiben 
vom 14.05.2019. 

Eine Gefährdung der Schutzgüter, die Sanierungsmaßnahmen erfordern  
würde, liegt bei Gesamtbetrachtung unter den momentanen Umständen nicht vor. 

Im Einzelnen wird auf die als Anlagen beigefügten Stellungnahmen verwiesen. 

Aufgrund der fachlichen Stellungnahmen kann die Fläche daher als nutzungsspezifisch 
saniert aus dem Altlastenkataster entlassen werden. Die Auflagen gemäß Nr. 2 der 
Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes vom 28.02.2019 stützen sich auf Nr. 4.1.5 Abs. 
2 Satz 3 BayBodSchVwV. 

2.3 Die Kostenentscheidung beruht auf Art.4 Satz 1 des Kostengesetzes -KG-. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen  diesen  Bescheid  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  seiner  Bekanntgabe  Klage  bei  
dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,

schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form erhoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen 
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

 Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Wasserrechts 
abgeschafft.

 Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen

 Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de)

 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Fundstellen der zitierten Gesetze und Vorschriften 

BayVwVfG Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayRS 2010-1-I) 

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17.03.1998 (BGBl I S. 502), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 27.09.2017 (BGBl I S. 3465)

BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12.07.1999 (BGBl I S. 1554), 

http://www.vgh.bayern.de/
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zuletzt geändert durch Verordnung vom 27.09.2017 (BGBl I S. 3465) 

KG Kostengesetz (BayRS 2013-1-1-F) 

KVz Kostenverzeichnis zum Kostengesetz (BayRS 2013-1-2-F) 

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl I S. 686), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.10.2017 (BGBl I S. 3546) 

M. Sichler-Schwingenheuer 
Regierungsamtfrau 

Verteiler (Zustellung per PZU bzw. ): 

Markt Bad Endorf 
Bahnhofstraße 6 
83093 Bad Endorf 

Herrn 
Georg Reif 
Moosstraße 15 
83128 Halfing 

Herrn  
Alois Schuster 
Ringstraße 13 
83209 Prien 

DB Netz AG 
Theodor-Heuss-Str. 7 
60486 Frankfurt 

In Abdruck: 

Wasserwirtschaftsamt Rosenheim 
83022 Rosenheim 

zu dem Schreiben vom 28.02.2019, AZ. 4.12-8780-RO 14-19096/2017, mit der Bitte um 
Kenntnisnahme. 
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4. RSE Rhein-Sieg Eisenbahn GmbH, 14.04.2021 
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„Oberkante Rohfußboden mit 25 cm über Gelände“
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